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IDW Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Neunten Gesetzes zur 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem vom Bundes-

ministerium der Finanzen (BMF) veröffentlichten Referentenentwurf eines 

Neunten Gesetzes zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes (StBerG). 

In unserer Stellungnahme beschränken wir uns auf Ausführungen, die aus Sicht 

des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer von größerer Relevanz sind. Dies vo-

rausgeschickt, weisen wir auf folgenden Aspekt hin: 

Zu Artikel 1 Nr. 16: Gesellschafter- und Kapitalstruktur von Berufsaus-

übungsgesellschaften 

Nach § 55a Abs. 1 Satz 3 StBerG-E sollen künftig Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften (WPG) neben den Anerkennungsvoraussetzungen des § 28 WPO 

auch die Anerkennungsvoraussetzungen des § 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StBerG 

erfüllen müssen, um Gesellschafter einer steuerberatenden Berufsausübungs-

gesellschaft (BAG) sein zu dürfen. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung (vgl. Seite 99) soll durch die geplante Än-

derung klargestellt werden, dass die Anforderungen, die an steuerberatende 

BAG gestellt werden, auch von beteiligten WPG eingehalten werden müssen. In 

der Praxis beständen Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung des § 55a Abs. 1 

Satz 2 StBerG, wonach es bei gesetzlichen Voraussetzungen, die in der Person 

der Gesellschafter oder der Mitglieder der Geschäftsführung erfüllt sein müs-

sen, auf die Gesellschafter und die Geschäftsführung der beteiligten Gesell-

schaft ankomme. Dies beträfe insbesondere die Frage, ob die Gesellschafter ei-

ner an einer steuerberatenden BAG beteiligten WPG beziehungsweise im Fall 
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einer mehrstöckigen Gesellschaft die Gesellschafter der wiederum an dieser 

Gesellschaft beteiligten Gesellschaften ihrerseits die Voraussetzungen erfüllen 

müssten, die an eine steuerberatende BAG gestellt würden. Die Beteiligung ei-

ner Gesellschaft an einer steuerberatenden BAG solle zur Wahrung der Unab-

hängigkeit nur in engen Grenzen möglich sein. Es sollten nur solche Gesell-

schaften eine Gesellschafterposition innehaben dürfen, die selbst die grundle-

genden Anforderungen erfüllten, die an steuerberatende BAG gestellt würden. 

Mit der Gesetzesbegründung wird unzutreffend suggeriert, das Berufsrecht der 

Wirtschaftsprüfer würde die Unabhängigkeit der Berufsausübung nicht hinrei-

chend gewährleisten und wäre nicht dazu in der Lage, eine ggf. unangemes-

sene Einflussnahme von berufsfremden mittelbaren Gesellschaftern zu verhin-

dern. Indes wird die Unabhängigkeit von Wirtschaftsprüferinnen und Wirt-

schaftsprüfern durch die strengen berufsrechtlichen Vorgaben sichergestellt 

(vgl. insbesondere § 43 Abs. 1 Wirtschaftsprüferordnung (WPO), § 2 Abs. 1 Be-

rufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP)). Darüber 

hinaus haben Berufsangehörige gemäß § 55b Abs. 1 Satz 1 WPO ein internes 

Qualitätssicherungssystem zu schaffen, das die Einhaltung der Berufspflichten 

gewährleistet. Diese grundlegenden Anforderungen an die Berufsausübung und 

Qualitätssicherung werden gemäß § 56 Abs. 1 WPO auf WPG übertragen. 

Auch im Schrifttum wird die Auffassung vertreten, dass die Unabhängigkeit der 

in der steuerberatenden BAG tätigen Berufsträger bereits de lege lata durch die 

Regelungen der WPO sichergestellt wird, soweit eine WPG an einer steuerbe-

ratenden BAG beteiligt ist (vgl. Koslowski, StBerG, 8. Aufl. 2022, § 50, Rn. 7). 

Der Schutz der beruflichen Unabhängigkeit der steuerberatenden BAG ist zu-

dem durch die unmittelbar für die steuerberatende BAG geltenden Pflichten 

nach § 51 StBerG gegeben (vgl. Koslowski, a.a.O., § 55a, Rn. 1). 

Im Übrigen ist fraglich, ob die geplante Regelung europarechtskonform und mit 

den Vorgaben der EU-Abschlussprüferrichtlinie (EU-APrRiLi), insbesondere Ar-

tikel 3 Abs. 4 Buchstabe c) und d) EU-APrRiLi in Einklang zu bringen ist. Dies 

gilt ungeachtet des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 19.12.2024 

(Az. C-295/23), das zum Fremdbesitzverbot bei Rechtsanwaltsgesellschaften 

nach § 59e BRAO a.F. erging. Dieses Urteil hatte indes nicht die Frage zum 

Gegenstand, ob eine Schlechterstellung von BAG aus dem europäischen Aus-

land, welche die Anerkennungsvoraussetzungen des jeweiligen Niederlas-

sungsstaats erfüllen, europarechtlich zulässig ist. 

Zur vertiefenden Erörterung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sack Moser 


